
Anlage 

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern 

im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG) 

Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das 
durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 4. November 2016 (BGBl. I S. 2460) geändert worden ist 
 

§ 60 Verbot der Abschiebung 

(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen werden, 

wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 

besteht. Eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt nur vor bei 

lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung 

wesentlich verschlechtern würden. Es ist nicht erforderlich, dass die medizinische 

Versorgung im Zielstaat mit der Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig 

ist. Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch vor, wenn diese nur 

in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist. Gefahren nach Satz 1, denen die Bevölkerung 

oder die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind bei 

Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen. 

 

§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung) 

2c) Es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. 

Der Ausländer muss eine Erkrankung, die die Abschiebung beeinträchtigen kann, durch eine 

qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen. Diese ärztliche Bescheinigung soll 

insbesondere die tatsächlichen Umstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung 

erfolgt ist, die Methode der Tatsachenerhebung, die fachlich-medizinische Beurteilung des 

Krankheitsbildes (Diagnose), den Schweregrad der Erkrankung sowie die Folgen, die sich 

nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussichtlich ergeben, 

enthalten. 


